
 
AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG 

 
BETREFFEND DIE VERGABE DER BETREIBUNG DES UNBEWACHTEN GEBÜHRENPFLICHTIGEN 
ÖFFENTLICHEN PARKPLATZES BEIM SCHLOSS MARETSCH IN DER CLAUDIA-DE‘-MEDICI-

STRASSE IN BOZEN 
(CIG 775446207B- CPV 98351000-8 

 
 

1) Vergabestelle und öffentlicher Auftraggeber 
Verkehrsamt der Stadt Bozen, Südtiroler Straße 60 (Rechtssubjekt des öffentlichen Rechts mit 
Satzungs- und Verordnungsbefugnis, mit Bezug auf bestimmte Akten der 
Gesetzmäßigkeitskontrolle durch die Autonome Provinz Bozen unterworfen) 
Tel: +39 0471 307030 
E-Mail: info@bolzano-bozen.it; michela.gallo@bolzano-bozen.it 
PEC (Zertifiziertes elektronisches E-Mail-Postfach): astbolzano@pcert.postecert.it 
Website www.bolzano-bozen.it 
Verfahrensverantwortliche: Roberta Agosti. 
2) Gewähltes Vergabeverfahren 
Offenes Verfahren gemäß Art. 60 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 50/2016, wobei als 
Zuschlagskriterium das wirtschaftlich günstigste Angebot gemäß Art. 95, Abs. 2 des 
gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 50/2016 gilt. 
3) Vergabeform und Beschreibung des Gegenstandes 
Konzession der Betreibung des im Eigentum des Verkehrsamtes der Stadt Bozen befindlichen 
unbewachten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplatzes beim Schloss Maretsch durch 
Verpachtung eines Betriebszweiges. Eine Aufteilung in verschiedene Lose ist nicht 
vorgesehen. 
4) Ort der Diensterbringung 
Der Erfüllungsort befindet sich in der Claudia-de‘-Medici-Straße in Bozen; 
5) Ausschreibungsunterlagen 
Die Ausschreibungsunterlagen stehen unter http://www.bolzano-bozen.it zur Verfügung. 
6) Vetragswert 
Der Gesamtbetrag der Konzession beträgt Euro (3.500.000,00 
(dreimillionenfünfhunderttausend/00), was dem mit der Dauer der Konzession multiplizierten 
angenommenen Jahresdurchschnitt  der mehrwertsteuerbereinigten Einnahmen aus 
Parktickets entspricht. 
Angesichts der Art der zu vergebenden Leistung – es geht um die Überlassung eines 
Betriebszweiges in Konzession – geht das Verkehrsamt der Stadt Bozen davon aus, dass 
keine Risiken durch Interferenzen bestehen, weshalb die entsprechenden Kosten gleich null 
sind. 
Die jährliche Konzessionsgebühr, die dem Verkehrsamt zu entrichten ist, beträgt Euro 
520.000,00 (Euro 2.600.000,00 Euro für die gesamte Vertragsdauer von 5 Jahren). 
7) Zahlungsmodalitäten 
Siehe Ausschreibungsbedingungen 
8) Konzessionsdauer 
5 (fünf) Jahre. Aufschübe und/oder Verlängerungen sind nicht vorgesehen. 
9) Zum Vergabeverfahren zugelassene Rechtssubjekte 



Alle Rechtssubjekte nach Art. 45 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 50/2016. Es wird 
auf die Details in den Ausschreibungsbedingungen verwiesen. 
10) Ausschlussgründe 
Die Ausschlussgründe sind in Art. 80 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 50/2016, in den 
Ausschreibungsbedingungen sowie in den geltenden Bestimmungen des Landes in Sachen 
öffentliche Aufträge festgehalten. 
11) Anforderungen an die fachliche Eignung 
Eintragung im Handelsregister bei der Handelskammer für Tätigkeiten, welche dem 
Konzessionsgegenstand entsprechen. Im Einzelnen wird auf die 
Ausschreibungsbedingungen verwiesen. 
12) Anforderungen an die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
A) Durchschnittlicher Jahresgesamtumsatz in den letzten drei Geschäftsjahren mindestens 
in der Höhe der durchschnittlichen Jahresvergütung des Konzessionsnehmers, nämlich Euro 
700.000,00. 
B) Durchschnittlicher Jahresumsatz für gleichartige Dienstleistungen in den letzten drei 
Geschäftsjahren mindestens in der Höhe von 0,5 der angenommenen durchschnittlichen 
Jahresvergütung des Konzessionsnehmers, nämlich Euro 350.000,00; 
C) 2 (zwei) geeignete Bankreferenzen. 
13) Anforderungen an die technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
In den vergangenen 5 Jahren muss der Bieter mindestens 1 dem Konzessionsgegenstand 
gleichartige Leistung für einen Zeitraum von 12 Monaten ohne Beanstandungen ausgeübt 
haben. Für die Details wird auf die Ausschreibungsbedingungen verwiesen. 
14) Qualitätszertifikate 
UNI ENI 9001:2008 Qualitätsmanagementsystem für den Konzessionsgegenstand. 
15) Nutzung der Kapazitäten Dritter und Weitervergabe 
Zulässig. Es wird auf die Ausschreibungsbedingungen verwiesen. 
16) Frist für den Eingang der Angebote und Gültigkeit derselben 
Datum: 15.02.2019. Die Angebote bleiben 180 Tage ab der Frist für den Eingang derselben 
gültig. 
17) Rückfragen 
Rückfragen bezüglich des vorliegenden Verfahrens können auf die in den 
Ausschreibungsbedingungen beschriebene Art und Weise schriftlich an die Vergabestelle 
gerichtet werden. 
18) Anlagen 
Grundriss 
Antrag auf Teilnahme am Vergabeverfahren 
Vorlage C zur Selbstbescheinigung der Teilnahmevoraussetzungen sowie für die Erklärungen 
der Bieter 
Vorlage Technisches Angebot 
Vorlage Wirtschaftliches Angebot 
19) Sonstiges 
Für alles, was in der vorliegenden Auftragsbekanntmachung nicht angegeben ist, wird auf 
die Ausschreibungsbedingungen verwiesen, welche im Falle von Abweichungen 
gegenüber anderen Ausschreibungsunterlagen maßgeblich sind, sowie auf die 
einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union, des Staates und des Landes. 
 
Bozen, am 2.1.2019 
 
Verkehrsamt der Stadt Bozen 
Der Präsident 
Paolo Pavan 


